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Vorwort der Herausgeber 

 

„Das Treiben der Verfassungsschutzämter steht im Fokus der Öffentlichkeit: Auf dem rechten Auge 
bestenfalls blind, auf dem linken Auge hyperaktiv bis wahnhaft“ – so formulierten wir im Vorwort des 
letztjährigen Grundrechtereports. Diesen Befund müssen wir für den aktuellen Berichtszeitraum 2012 
erneut stellen – und er hat sich sogar noch verschlimmert. Verkehrte Welt: Statt dass der Verfassungs-
schutz – was seine Aufgabe sein soll – mörderische neonazistische Umtriebe rechtzeitig aufklärt, versu-
chen mehrere Untersuchungsausschüsse aufzuklären, was der Verfassungsschutz tatsächlich in Sachen 
NSU und Umfeld in den letzten Jahren getrieben hat. Sie stehen dabei manches Mal fassungslos vor den 
Schnipseln geschredderter `Tätigkeitsnachweise´. Fünf Präsidenten von Sicherheitsbehörden sind im 
Laufe des Jahres – folgerichtig – zurückgetreten. Diesen Weg konsequent bis ans Ende zu gehen und den 
Verfassungsschutz abzuschaffen, diese Notwendigkeit wird von den politischen Stellen aber nicht einmal 
als Frage diskutiert. Stattdessen wird, der übliche Reflex, weiter an der „Sicherheitsarchitektur“ gebaut, 
die förmlich eine barocke Renaissance erlebt. Dazu liefert der Einleitungsartikel „Betriebsunfall NSU?“, 
den wir für den Berichtszeitraum 2012 wichtig, ja unumgänglich fanden, notwendige Fragen und Antwor-
ten. Dazu ergänzend beleuchtet der Artikel „Kampf gegen Rechts gegen das Grundgesetz“ einen 
vorgeblichen Wehrturm dieser Architektur: die neue Rechtsextremismusdatei.  

Es kann nicht verwundern, dass der kurzatmige Umgang der höchsten politischen Stellen mit dem Thema 
Rechtsextremismus den alltäglichen Rassismus gegen Migranten auf der Straße, in Institutionen wie vor 
allem Ausländer- und Polizeibehörden geradezu herausfordert und gleichzeitig absegnet. Zudem ist es ja 
offenbar gar nicht Kurzatmigkeit, wenn man gleichzeitig feststellt, dass es auch in anderen Bereichen eine 
gezielte, sogar gesetzlich vorgesehene Diskriminierung von Migranten gibt. So hat das Bundesverfas-
sungsgericht, nach bald 20 Jahren endlich, im Jahre 2012 geurteilt, dass gekürzte Sozialleistungen an 
Asylsuchende nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verfassungswidrig sind, weil der übliche Hartz-IV-
Satz sowieso schon nur das Existenzminimum darstellt – weniger als Minimum geht nicht.   

Jedenfalls müssen wir feststellen, dass, ganz ohne unser Zutun, dieses Thema in all seinen Facetten mit 
insgesamt mehr als einem Dutzend Artikeln inhaltlicher Schwerpunkt dieses Reports geworden ist – und 
damit auch die traurige Realität im Land spiegelt. Das reicht von der Abschaffung des Asylrechts, auf 
dessen 20. Todestag jetzt im Jahre 2013 wir schon einmal vorausgeblickt haben über die Sonderbehand-
lung von asylsuchenden Roma bis zur gerichtlichen Aufarbeitung des Verbrennungstods von Oury Jalloh 
im Polizeigewahrsam.  

Mit dem letzten Artikel in diesem Report kehren wir zum Verfassungsschutz zurück und stellen fest, dass 
er auf dem linken Auge nach wie vor „hyperaktiv“ ist und überwacht, was das Zeugs hält, wobei er nicht 
einmal Halt macht vor Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Das Tüpfelchen auf dem i, eine wahre 
Posse, wenn es im Gesamtzusammenhang nicht gleichzeitig wieder ein verheerendes Signal darstellte: 
Dem Verfassungsschutz sollte, per Gesetz, übertragen werden, über die Gemeinnützigkeit von Vereinen 
zu entscheiden. Listet er einen solchen Verein in seinen jährlichen Verfassungsschutzberichten als extre-
mistisch, sollte dieser gegenüber dem Finanzamt automatisch die Gemeinnützigkeit verlieren, ohne 
Möglichkeit eines Rechtsmittels; überflüssig festzuhalten, dass es da natürlich wieder hauptsächlich 
Vereine im linken Spektrum getroffen hätte und dabei ausgerechnet solche, die sich mit ihrer antifaschi-
stischen Arbeit dem alltäglichen Rassismus entgegenstellen. Energischer Widerstand von mehr als 100 
bürgerrechtlich bewegten Organisationen konnte dieses Gesetz in letzter Minute verhindern. 

Abschließend ist eins klar: der Verfassungsschutz ist gründlich diskreditiert. Die Verfassungsschutzbe-
richte sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen; sie gehören geschreddert. Der Grundrechtereport, 
der jährlich die Verfassungswirklichkeit in unserem Land beleuchtet und gern als „alternativer Verfas-
sungsschutzbericht“ apostrophiert wird, hat ab sofort diese Bezeichnung hinter sich gelassen. Es gibt 
keine Alternative mehr. Er ist der einzige.  

 


